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Wenn |hr’s nicht sagt,
dann mussen wir’s halt sagen

Bemerkungen zum CLOTTU-Bericht

Im Jahre 1969 bestellte der Chef des
Eidg. Departements des Innern eine
dreissigkopfige Expertenkommission
mit den Auftragen:

a) ein moglichst vollstandiges «Inven-
tar der kulturellen Ausristung unseres
Landes» aufzunehmen,

b) die gegenwartige kulturelle Lage
des Landes zu wirdigen und

c) dem Departement allféllige Verbes-
serungen der Situation zu beantragen.

Die Kommission tagte wahrend Jahren
in vielen Sitzungen. Die Ergebnisse
wurden in einem ann&hernd 500seiti-
gen Bericht (Format A4, 21 x 29,7 cm,
2,7 cm dick, 1,5 kg schwer) zusammen-
gefasst und dem Departementschef
1975 unterbreitet.

Die Kommission hat auch zahlreiche
Berichte und Vernehmlassungen von
interessierten Kreisen eingeholt. (Mei-
nes Wissens allerdings nicht von der
Freidenker-Vereinigung der Schweiz
(FVS) als der grossten Freidenker-
Organisation, obschon diese eine
wichtige Alternative zur kulturbeherr-
schenden Kirche darstellt und somit
unbedingt héatte konsultiert werden
muassen.)

Beim Bericht der Kommission handelt
es sich ohne Zweifel um eine seriése
und grundliche Arbeit — mit der einen
Ausnahme, dass er eine arge Liucke
“aufweist.

|. Die Tatsache der Liicke

Der CLOTTU-Bericht — SO genannt
nach dem Préasidenten der Kommis-
sion, Nationalrat Gaston Clottu —
geht mit Recht selber von einem um-
fassenden Kulturbegriff aus. Danach
umfasst dieser das gesamte Kulturle-
ben, die gesamte Bildung wie auch das
ganze Weltbild (S. 13 ff.; vgl. auch S.
16—18 und S. 23). Dazu gehort selbst-
verstandlich auch (und dies ganz be-
sonders) der geistig-weltanschauliche
Bereich. Nun enthéalt aber der Bericht
Uber diesen fundamentalen Kulturbe-
reich kein auch nur annahernd «voll-
stindiges Inventar»; er begnigt sich
vielmehr fast mehr am Rande mit eini-
gen Details (vgl. S. 276—286 und S.
302—308), so dass der Bericht mit Be-
zug auf den geistig-weltanschaulichen

Sektor der schweizerischen Kultursi-
tuation als fragmentarisch zu bezeich-
nen ist.

Um diese These zu belegen, ist auf fol-
gendes hinzuweisen: Im genannten Be-
richt ist nicht erwdhnt, dass in der
Schweiz die Landeskirchen (die ja nur
eine bestimmte und erst noch fragwr-
dige Weltanschauung vertreten; vgl.
nachstehende Ausfihrungen) fast
Uberall ein geradezu unwahrscheinli-
ches Monopol als Kulturtrager auf die-
sem wichtigsten Gebiet geniessen. So-
dann werden deren Tétigkeiten im ein-
zelnen nicht im entferntesten vollstan-
dig inventarisiert, wie es in einem sol-
chen Bericht unumganglich gewesen
wére. Wir wollen das hier zum Teil
nachholen, um die klaffende Licke zu
illustrieren und in etwa zu belegen:

Die Landeskirchen erheben den An-
spruch, sie und nur sie hatten den
«Auftrag», die ganze Menschheit in
geistiger, beziehungsweise religios-
weltanschaulicher und in moralischer
Beziehung zu lehren und zu fuhren,
d. h. ihre spezifischen und fragwdurdi-
gen Lehren unter Ausschluss aller an-
deren zu verkinden und zu verbreiten.
Die Kirche beansprucht damit eine Art
Oberaufsicht Giber das gesamte Kultur-
leben. Sie nennt das den «Auftrag Got-
tes» an sie und nur an sie, beziehungs-
weise an ihre Pfarrer, zur 6ffentlichen
Belehrung («publice docere»).

Daran ist an sich nichts Besonderes,
denn fast alle religiésen Gruppierun-
gen erheben leider diesen Exklusivan-
spruch, nur gelingt es eben zumeist
nur einer Gruppierung, ihn im Sinne ih-
rer Vorstellungen auch durchzusetzen.

Das Besondere liegt unter anderem in
der Schweiz darin, dass der Staat —
das gilt vom Bund wie von den meisten
Kantonen — den behaupteten Exklu-
sivanspruch sanktioniert, ja der Kirche
(so in den meisten Kantonen), den Auf-
trag, den sie von Gott erhalten zu ha-
ben behauptet, auch selber noch er-
teilt und zwar ebenfalls als Exklusiv-
auftrag, also faktisch™ unter Aus-
schluss anderer Weltanschauungs-
gruppen. So war zum Beispiel der Bun-

desrat 1944 (Bundesblatt 1944, S. 1120)
der Ansicht, «die Erziehung der Bur-
ger» sei die hauptséachlichste Aufgabe
des Staates (!), und unsere Behdrden,
wie zum Beispiel der Regierungsrat
des Kantons Zirich (Amtsblatt 1976, S.
1447) pflegen diese angebliche Aufga-
be gerade in den wichtigsten Berei-
chen zumeist schlicht und einfach an
die Landeskirchen, also eine einzige
von zahlreichen weltanschaulichen
Gruppen, weiterzugeben.

Die Bevolkerung ist sich selten richtig
bewusst, wie sehr der Staat auch bei
uns eine einzige Weltanschauungs-
gruppe privilegiert und praktisch mit
einem Monopol zur Belehrung und
Fahrung des Volkes in weltanschau-
lich-spiritueller Beziehung (geistige
Kultur) ausstattet. Folgende Hinweise
mogen das in etwa illustrieren:

So liegt der Unterricht der ganzen Be-
volkerung mit Bezug auf den religios-
weltanschaulichen und moralischen
Sektor unserer Kultur zum weitaus
grossten Teil und damit faktisch in den
Handen der Kirche: Fast auf allen
Schulstufen erteilt die Kirche selber
den Unterricht mit Bezug auf Religion,
Weltanschauung, Sitte und Moral.
Oder die bezlgliche Ausbildung der
Lehrer (die damit ihrerseits Schuler der
Kirche werden) liegt bei ihr, dies auch
in den 6ffentlichen Schulen.

Daneben gibt es noch den Religions-
unterricht in den Kirchen selber, von
der Sonntagsschule tuber den Konfir-
mandenunterricht, zum Religionsun-
terricht in den konfessionellen Mittel-
schulen, die Jugendlager und derglei-
chen mehr. Die Rekrutierung dieser
Schulen geschieht Uber die elegante
Einrichtung der Kindertaufe. Auch hier
ist der Staat massiv beteiligt, denn oh-
ne die Milliarden des Staates — ge-
samtschweizerisch gesehen — wir-
den diese Schulen, soweit es sich um
allgemeine handelt, kaum stark be-
sucht.

Die Kirchen unterhalten viele hdhere
Lehranstalten, wo sie allein den Ton
angeben und die weltanschauliche
Kultur eines grossen Teils der Elite be-
stimmen. Etliche dieser Schulen wir-
den ohne die massive Unterstitzung

Auf dem Grunde einer kranken Religion
verféllt die Kultur dem Siechtum.

" Othmar Bshm




des Staates nicht so gedeihen, ob-
schon die Kirche schon von Haus aus
Uber riesige Vermdgen verfagt. Auch
dieses Vermogen hat die Kirche zum
gréssten Teil vom Staat erhalten (siehe
«Freidenker» Nr. 12 / Dez. 1979).

Die Theologen, die diese Arbeit lei-
sten, werden zum Beispiel im Kanton
Zurich auf Staatskosten an der Univer-

sitat ausgebildet. Man stelle sich vor, -

welche Einsparungen die Kirche nur
schon dadurch machen kann und wie
gerne auch die anderen religiésen und
weltanschaulichen Gruppen ihre Funk-
tiondre auf Staatskosten ausbilden
liessen. Von all dem ist im «moglichst
vollstandigen Inventar der kulturellen
Ausrustung unseres Landes», d. h. im
Kulturbericht CLOTTU nichts zu lesen.
Dass die Theologische Fakultat an der
Universitat den ersten (Ehren-)Platz
einnimmt, sei nur am Rande vermerkt,
gehort aber doch hierher, weil der
Staat der Kirche auch auf diese Weise
seine Reverenz als der «Lehrerin des
Volkes» erweist und damit ihre Lehrau-
toritat erhéht.

Die offentliche Verkindigung der Kir-
che hat aber eine ganz neue und ge-
waltige Dimension erreicht, seit sie ih-
re Botschaft auch am Radio und Fern-
sehen verbreiten kann. Und hier haben
wir (neben der Schule) eine weitere
ausgesprochen unwiirdige kulturpoliti-
sche Situation, die im Kulturbericht
ebenfalls nicht zum Ausdruck gelangt.

Die Kirche besetzt hier an die 99 Pro-
zent der fur religiés-weltanschauliche
Gegenstande reservierten Sendezei-
ten. Marktméssig ausgedrickt: Sie
halt 99 Prozent aller Marktstéande be-
setzt, so dass dem riesigen Angebot,
das alle anderen Gruppen zusammen
dem Publikum unterbreiten méchten,
sagen wir: ein Stand auf hundert zur
Verfiigung steht, eine tGberaus unbilli-
ge Situation, gegen die immer wieder,
aber erfolglos, angekampft wurde.

Die sogenannten Landeskirchen ha-
ben nicht nur jeden Sonntag und Frei-
tag betrachtliche Sendezeiten fur Pre-
digten oder Vortrage und fur Gottes-
dienste zur Verfigung, sondern auch
sonst noch zahlreiche weitere Gefas-
se, wie Abendsendungen Uber religi6-
se, kirchliche, weltanschauliche und
moralische Themen. Doch nicht genug
damit: Die Theologen werden noch fur
zahlreiche andere Bereiche zugezo-
gen, wie fir Drogenprobleme und Se-
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xualfragen. Das ist hier um so peinli-
cher, als sich gerade die christliche
Sexualethik verheerend ausgewirkt
und ein Meer von Not uber die Mensch-
heit ausgegossen hat. Als ob es nicht
Ubergenug neutralere Experten gabe!
Die Kirchen haben also das Millionen-
publikum auch fur solche Gegenstéan-
de zur Verfiigung, so dass sie ihre Leh-
ren auch bei solchen Gelegenheiten an
den Mann und an die Frau bringen kén-
nen. Ubrigens: Theologen gibt es auch
bei anderen religidsen Gruppierungen.
Aber sie werden bei theologischen Fra-
gen in den Massenmedien einfach
nicht zugezogen, weil ja die Landeskir-
chen angeblich allein den Auftrag ha-
ben, das Volk (auf ihre Art) weltan-
schaulich zu fuhren.

Neben dem Schulunterricht steht der
Kirche auch eine riesige Presse zu Ge-
bote. Die christlichen Kirchen verfugen
Uber eine unwahrscheinlich hohe Zahl
von Zeitungen und Zeitschriften (z. B.
in den Staaten von Sudamerika mit
Millionenauflagen). Von der Experten-
kommission zur Beurteilung der Kul-
turlage in der Schweiz hatte auch un-
tersucht werden missen, ob und inwie-
weit es stimme, dass, wie immer wie-
der vernommen wird, sehr viele «weltli-
che» Zeitungen und Zeitschriften
kirchlich unterwandert sind und von
der Kirche faktisch kontrolliert wer-
den.

Schon das Gesagte allein offenbart ein
derartiges Ubergewicht der Kirchen in
den Mdglichkeiten der Beeinflussung
der geistigen Kultur in der Schweiz,
dass im Kulturbericht darauf hatte hin-
gewiesen werden mussen. Dazu
kommt, dass die Kirchen noch uber
weitere wichtige Maoglichkeiten der
geistigen Programmierung des Volkes
verfugen, die zwar den Vertretern ande-

Der in den Elementarschulen in aller
Welt gesetzlich zugelassene, jedoch
konfessionsausgerichtete Religionsun-
terricht jeglicher Art ist fur den Gegen-
wartsmenschen, besonders aber fir den
Weltburger des 3. Jahrtausends einfach
untragbar geworden.

Ein so vollig lebensfremder Religions-
unterricht, und zwar in all seine Formen,
kommt einer geistigen Vergewaltigung
des so leicht beeinflussbaren Gemiutes
des Kindes gleich. Er legt schon in die
zarte und so. leicht empfangliche Kin-
derseele den Keim zur anmassenden
Orthodoxie.

rer geistiger Richtungen nicht ver-
schlossen sind, ihnen aber doch we-
gen der massiven Unterstutzung der
Kirchen durch den Staat bei weitem
nicht im gleichen Masse und in der
gleich effizienten Art offenstehen:

Hier steht naturlich die Predigt oben-
an, mit der die Kirche aus dem'genann-
ten Grunde (schone Kirchen, kirchliche
Zentren, Attraktionen, vom Staate
grundlich ausgebildete Redner, scho-
ne Orgeln usw. usf.) ein weiteres gros-
ses Publikum erreichen kann.

Auch die eigentlichen Gottesdienste
sind nicht zu vergessen, in denen die
Lehren und weltanschaulichen Kon-
zepte der Kirchen in Formen, die das
Gemt ansprechen, ebenfalls an ein
grosses Publikum weitergegeben wer-
den. Die Kirchen haben hier tbrigens,
wiederum nicht zuletzt wegen der
staatlichen Unterstitzung ein weites
Betatigungsfeld auf dem Gebiet der
Kunst. Es ist bekannt, dass — fraher.
war das namentlich in landlichen Ge-
genden noch viel ausgepréagter — ge-
wisse  Bevodlkerungsschichten ihr
Kunstbedurfnis fast nur in der Kirche
befriedigen konnten und kénnen. Da-
mit band und bindet die Kirche die
Glaubigen noch mit einer weiteren Ket-
te an sich. Sie trat und tritt damit auch
auf diesem Gebiete als wichtiger, ja
gelegentlich wieder fast als monopoli-
stischer Kulturtrager in Erscheinung.
Dabei pragte und pragt sie aber die
Kunst aus einseitiger und uberwerteter
Lehre und Weltanschauung heraus
wieder in verarmend einseitiger Wei-
se. In weltanschaulicher Beziehung
wirkt sich diese Tatsache dahin aus,
dass die Kirchen (naturlich wiedér mit
staatlicher Hilfe) das Volk im Sinne ih-
rer und nur ihrer Lehre und Denkweise
mit kunstlerischen Mitteln als Erziehe-
rin beeinflussen kénnen.

Alle diese Formen der Verkindigung
der kirchlichen Lehren erfolgen ubri-
gens in einer Ambiance, die einen
Glaubigen geistig-seelisch viel tiefer
und nachhaltiger pragt, als es alle Bu-
cher und Vortréage von Vertretern ande-
rer weltanschaulicher Gruppen — de-
nen zumeist die Mittel nicht zur Verfu-
gung stehen, um jene Ambiance (archi-
tektonisch eindruckliche Gebé&ude,
schone Raume, Glocken, Uberragende
Turme, teure Orgeln, kunstlerische
Ausschmiuickung) bieten zu kénnen —
in der Regel vermdgen.



Taufen und Abdankungen bieten der
Kirche weitere wichtige Moglichkeiten,
fur ihre Lehren und ihre Denkart zu
werben, auch hier mit der Ambiance
der Eindrucklichkeit.

Daneben liegt auch — und auch das
ist weit wichtiger als man sich be-
wusst ist — die Spital- und Studenten-
seelsorge (direkt oder indirekt auf Ge-
heiss des Staates) in den Handen der
Kirchen, eine bedeutsame weitere Be-
einflussungsmaoglichkeit, die andere
Gruppen faktisch einfach nicht haben.

Bezeichnend ist auch der karzlich er-
schienene Bericht betreffend «Die Al-
tersfrage in der Schweiz» (September
1979). Dort steht als Eingangssatz des
Kapitels «Das religiose Leben im Al-
tern (S. 147) zu lesen: «Ein kurzer Blick
in die Programme der Kirchgemeinden
genugt, um zu sehen, wie sehr é&ltere
Leute das Tun in der Kirche bestim-
men.» Auf der gleichen Seite wird die
Uberaus einseitige These vertreten:
«Die Aufarbeitung dieser komplexen
seelischen Fragen und Lebensproble-
me liegt in allen Kirchen vornehmlich
in der Verantwortung der Pfarreien und
der Kirchgemeinden.* Die Pfarrer tra-
gen mit ihren Mitarbeitern und Besu-
chergruppen diese Verantwortung.»

Aber nicht genug damit: Die Kirchen
haben gerade wegen der massiven
staatlichen Unterstutzung noch weite-
re wichtige Mdglichkeiten der geistig-
weltanschaulichen und moralischen
Beeinflussung und Lenkung des Vol-
kes. Es sei erinnert an die stark ausge-
baute kirchliche Erwachsenenbildung,
an die Bibelstunden, die Vortréage aus-
serhalb des eigentlich kirchlichen Be-
triebes (zumeist durch Redner und
Kursleiter, die vom Staat grundlich
ausgebildet wurden), die Brautleute-
kurse, den Ehe-Unterricht durch den
Pfarrer, die Eheberatungsstellen, die
Seelenfuhrung im Beichtstuhl (die eine
besonders grosse Abhéangigkeit
schafft), die Elternberatung, die «Dar-

* Freilich werden anschliessend auch noch «reli-
giose Gemeinschaften» erwahnt (wobei wohl vor
allem an die Heilsarmee gedacht wurde). Doch
hat die ganze Kommission, die aus vielen Fach-
leuten bestand, anscheinend véllig vergessen,
dass die weltanschauliche Betreuung nicht auch
eine religiose sein muss und dass damit ein gros-
ser Teil der Bevolkerung einfach ausgeklammert
wurde. Entsprechend wurden auch die Organisa-
tionen, die fur die Betreuung dieser recht grossen
Bevolkerungsschicht zustandig waren, mit kei-
nem Wort erwahnt.

gebotene Hand» mit besonderem Ein-
trag im Telefonbuch (Nr. 143), wieder
eine zuséatzliche staatliche Forderung,
heute besonders auch die feudalen
Kirchenzentren mit Salen, Klubzim-
mern, Tanzmoglichkeiten, Teekuchen,
ja eigentlichen Kuchen mit verbilligter
Verpflegung (immer auch mit staatli-
chen Mitteln), Einrichtungen fiur Film-
vorfuhrungen, ferner die Jugendzen-
tren, Jugendlager, Jugendvereine und
so fort . ..

Mit allen diesen Institutionen, die sich
andere religiose oder weltanschauli-
che Gruppen auch gerne wiinschen
mochten, kénnen die Kirchen eben-
falls — und zwar immer mit auf Staats-
kosten ausgebildeten Kirchenbeamten
— fiir eine ganz bestimmte geistige
Kultur werben und wirken, und sie tun
dies auch auf recht geschickte Art.

Diese so weitgehende Betreuung der
geistigen Kultur in der Schweiz durch
die Kirchen, also durch eine bestimm-
te geistige Richtung héatte im Kulturbe-
richt einen breiten Raum einnehmen
muassen.

Il. Die Bedeutung dieser Liicke

1. Die geistige Kultur ist die Grundlage
jeder anderen Kultur, auch des Kunst-
schaffens und des Kunstkonsums.
Aus der geistigen Kultur eines be-
stimmten Kulturgebietes heraus ent-
steht gerade das, was man unter Kul-

tur vordergriindig versteht. Das Kultur-

produkt eines Landes ist das Spiegel-
bild seiner geistigen, weltanschauli-
chen Grundsituation.

2. Sodann handelt es sich bei der gei-
stigen, namentlich der religi6s verstan-
denen geistigen Kultur immer noch um

'jenen Sektor der Kultur, der zahlen-

massig nachst der Musik den gréssten
Teil der Volksmasse beschlagt, das
Volk aber auch am meisten pragt und
die unmittelbarste Wirkung auf das Le-
ben und die Entwicklung der Einzelnen
und der Gesellschaft ausibt. Die gei-
stige, ja selbst die korperliche Gesund-
heit, die Politik und selbst die Wirt-
schaft sind stark von diesen Impulsen
abhangig. Man denke nur an die Aus-
wirkungen des Kalvinismus auf die
Wirtschaft in der Schweiz oder an die

verheerenden Auswirkungen der
christlichen Sexualmoral auf die
geistig-korperliche Gesundheit von

Milliarden Menschen im Lauf der Zei-
ten.

3. Eine ausfuhrliche Behandlung der
von uns geschilderten Situation im
Kulturbericht ware um so angezeigter
gewesen, als die christliche Geistes-
kultur anerkannntermassen weitge-
hend iiberholt ist, da die christlichen
Lehren das Volk einfach nicht mehr
Uberzeugen, weshalb diese veraltete
Kultur ohne die massive staatliche
Stitzung langst in sich zusammenge-
fallen ware. Die kirchliche Botschaft
vermag heute nur noch eine kleine Min-
derheit wirklich zu fesseln und zu moti-
vieren, so dass der riesige Apparat den
ihm zugedachten Zweck nur sehr man-
gelhaft erfullen kann. Far den Kanton
Zurich mag auf den Bericht des Regie-
rungsrates zur Initiative «Trennung von
Staat und Kirche» hingewiesen werden
(Amtsblatt 1976, S. 1446). Dort wird

“ausdricklich — und mit vollem Recht

— festgehalten, dass sich etwa 80 Pro-
zent der Bevdlkerung mit den kirchli-
chen Anliegen wenig oder gar nicht
mehr identifizieren.

Wenn die Landeskirchen trotzdem
noch einen relativ grossen Erfolg ver-
zeichnen kdnnen, so ist das nichts Un-
gewohnliches. Auch eine multinationa-
le Firma, die den Markt absolut be-
herrscht und ein Erzeugnis anbietet,
das an sich gefragt ist, wird dasselbe
gleichwohl mit Erfolg verkaufen, auch
wenn es nur halbwegs befriedigt, weil
das Publikum nicht weiss, dass es
noch Besseres gibt. Es ist halbwegs
zufrieden, dass ihm wenigstens etwas
angeboten wird. Im Falle der Kirche ist
es der feierliche Service in besonderen
Lebenslagen (Trauung, Bestattung
usw.), wo die Kirche dank ihren enor-
men Mitteln mit schonen Gebauden,
kunstvoller Musik, feierlichen Zeremo-
nien, Blumenschmuck und salbungs-
vollen Reden gut ausgebildeter Pfarrer
aufwarten kann.

4. Daraus ergibt sich zugleich, dass in
der Schweiz mit Bezug auf die geistige
Kultur eine Minderheit die grosse
Mehrheit majorisiert, ein Zustand, der
im Kulturbericht nicht hatte ignoriert
werden dirfen. Dies um so weniger,
als dauernd von weltanschaulichem
Pluralismus gesprochen wird und wir
schliesslich im Zeitalter der Sakulari-
sation, des weltanschaulich neutralen
Staates und der Uberwindung eines
kirchlichen Feudalsystems leben, so
dass es sich hier um einen bdsen (aber
auch bdsartigen) Anachronismus han-
delt.



5. Spricht die Kirche effektiv nur noch
eine Minderheit geistig an, so sind
auch in der Schweiz Millionen von
Menschen nicht oder unrichtig geistig
betreut.

6. Das alles ist um so schlimmer, als
es noch und noch gute und sehr gute
Alternativen gébe, die aber eben keine
Stimme und keine Chance haben, sich
durchzusetzen, denn eine Kirche, die
vom Staate mit Milliarden dotiert wird
und Uberdies selber steinreich ist und
der vom Staat gesetzlich oder faktisch
die besten Publizitdtspodien reserviert
werden und die Uberdies erbittert um
die Erhaltung aller ihrer Privilegien
kdmpftt und sich als die Alleinseligma-
chende versteht, hat es naturlich
leicht, alle Konkurrenten an die Wand
zu dricken.

Dass sich der Kulturbericht dieses
drickenden Missstandes nicht ange-
nommen hat, ist um so bedauerlicher,
als er sonst einer Demokratisierung
der Kultur das Wort redet (S. 15) und in
der Schweiz sonst die Gleichheit der
Birger auch in bezug auf ihre Chancen
grossgeschrieben wird, so dass Privi-
legien zum vornherein verpont sein
sollten.

7. Wir haben bereits darauf hingewie-
sen, dass der weitaus gréssere Teil un-
serer Bevolkerung in den Kantonen mit
den meisten Einwohnern die soge-
nannte christliche Kultur nicht mehr
nachvollzieht und sich nicht mehr mit
ihr identifiziert, auch wenn noch viele
aus bekannten Granden ausserlich zur
Kirche gehoéren. Der Grund liegt haupt-
sachlich darin, dass das christliche
Weltbild und die christlichen Lehren
auf weite Strecken nicht zu Uberzeu-
gen vermdgen, zum Teil als ausgespro-
chen abwegig und unverstindlich er-
scheinen und zu einem nicht geringen
weiteren Teil sogar mehr schaden als
natzen.

Es wirde zu weit fuhren, diese Thesen
hier eingehender zu begrinden. Hier
mogen nur einige Schwerpunkte ge-
setzt werden: 1) Die Sexualethik der
Kirche hat unermesslichen Schaden
angerichtet. 2) Die paulinische These,
dass der Mensch von sich aus nur
schlecht sei und nichts Gutes tun kon-
ne, lahmt jeden moralischen Impuls
(anders zum Beispiel der Kategorische
Imperiativ eines Kant oder die Schau
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eines Pestalozzi). 3) Das Menschenbild
der Kirche ist auch sonst entwdirdi-
gend, da die christliche Religion den
Menschen nur als siindigen Wurm
sieht, womit die menschliche Wirde
verletzt und das gute Selbstbewusst-
sein der Menschen zerstort statt gefor-
dert wird. 4) Wegen der Hollenlehre
und anderer verkehrter Vorstellungen
ist die christliche Religion zu einer
Angstreligion geworden. 5) Dem mo-
dernen Emanzipationsdenken wider-
spricht es absolut, von den Glaubigen
einen blinden Glaubensgehorsam ge-
genuber dem Klerus zu verlangen und
damit das selbstandige und freie Den-
ken weiterhin zu unterdricken.

An dieser. Stelle ist darauf hinzuwei-
sen, dass grosse und grosste Geister

. in grosser Zahl seit Jahrhunderten ein

radikales Umdenken der Kirche, eine
radikale Reformation im Sinne des so-
genannten Modernismus verlangten
und verlangen. Ich erinnere an gute
Namen wie Johann Heinrich Pestaloz-
zi oder Gottfried Keller. Ein anderer,
Jacob Burckhardt, erklarte ausdriick-
lich, das heutige Christentum scheine
ihm nicht mehr geeignet, kulturer-
weckende Kraft auszutben. In ahnli-
chem Sinne sprach sich Carl Hilty aus.

Jene radikale Reformation ist bis heu-
te ausgeblieben und die Amtskirchen
stellen sich entsprechenden Bestre-
bungen von innen und von aussen hart-
nackig entgegen. Sie zeigen damit,
dass sie gar nicht wirklich reformféhig
sind. Sie beschranken sich darauf, ihre
Fassaden zu verschdénern und geben
den Pfarrern die Mdéglichkeit, auf den
sozialen Sektor auszuweichen, wobei
sich auch hier die kranken Grundlagen
fatal auswirken, wie bei der Geburten-
regelung, der Euthanasie, der Ehe-
scheidung usw. Doch die kranke Sub-
stanz wird nicht angetastet. Die Gei-
steskultur der christlichen Kirchen ist
daher ungeeignet, Grundlage einer ge-

~sunden schweizerischen Kultur zu

sein. Dass auch darauf im Kulturbe-
richt nicht hingewiesen wurde, mag
verstandlich scheinen, weil es sich um
ein heisses Eisen handelt. Eine emp-
findliche Lucke bedeutet die Unterlas-
sung trotzdem.

Zum Schluss dieses Nachweises, dass
im «Kulturbericht» eine ganz essentiel-
le Lucke besteht, sei noch bemerkt,
dass den Kommissionsprasidenten be-
stimmt keine Verantwortung trifft, da
die Kommissionsmehrheit die Ent-

scheidungen zu treffen hatte. Diese
hatte aber zum einen Teil kein Interes-
se an unserem Problem. Vielen ging es
ja doch vornehmlich, wenn nicht aus-
schliesslich, um die Flussigmachung
von Bundesmitteln fur kulturelle Ge-
werbe; vgl. Neue Zurcher Zeitung vom
7./8. Januar 1978, S. 29, und eine ande-
re Gruppe der. Kommission (namlich
die gut vertretenen kirchlichen Kreise)
hatte gegenteils alles Interesse daran,
in diesem Bereich nicht ausfiihrlicher
zu werden.

R. K.

Der Zentralvorstand und die Redak-
tionskommission winschen allen
Mitgliedern, Abonnenten, Mitarbei-
tern und Sympathisanten ein gutes,
gliickbringendes neues Jahr.

Helfer gesucht

Zum Jahresbeginn appellieren wir
an unsere Mitglieder, uns bei der
Gestaltung der Zeitschrift durch
Lieferung von Beitragen, wichtigen
Pressenotizen usw. zu helfen.

Wer kann sich fur das Adressen-
schreiben im Zusammenhang mit
Werbeaktionen zur Verfigung stel-
len (Schreibmaschinenschrift)? Der
Zentralvorstand und die Redak-
tionskommission sind fur jede Hilfe
dankbar.

Angebote erbeten an die Geschéfts-
stelle FVS, Postfach 2022, 8030
Zirich

Die Freidenker-
Vereinigung
der Schweiz

FVS

sucht fur ihre Monatsschrift «Frei-
denker» einen konfessionell unge-
bundenen

Redaktor
mit fundierter Allgemeinbildung.
Offerten erbeten an den Zentralpra-

sidenten A. Bossart, Santisstrasse
22, 8640 Rapperswil




	Wenn Ihr's nicht sagt, dann müssen wir's halt sagen : Bemerkung zu CLOTTU-Bericht

